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A.     FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

© Bayerische Vermessungsverwaltung

N

Markt Pyrbaum
Bebauungsplan mit Grünordnungsplan "Wüllenricht III" 
mit 2. Änderung des Bebauungsplanes "Wüllenricht" und 1. Änderung des Bebauungsplanes 
mit integriertem Grünordnungsplan für das allgemeine Wohngebiet "Wüllenricht BA II" und 5. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 16 ("Am Bahnhof Seligenporten")

maßstab:   1 : 1.000   
datum:       19.05.2026

bearbeitet:   cz / le
ergänzt:

Entwurf

PRÄAMBEL
Die Gemeinde Pyrbaum erlässt aufgrund der §§ 9 und 10 Abs.1 des Baugesetzbuches (BauGB), der Verordnung über 
die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), 
des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung 
den Bebauungsplan mit Grünordnungsplan "Wüllenricht III" mit 2. Änderung des Bebauungsplanes "Wüllenricht",       
1. Änderung des Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan für das allgemeine Wohngebiet "Wüllenricht 
BA II" und 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 ("Am Bahnhof Seligenporten") in der Fassung vom ................. 
als Satzung. 

Der Bebauungsplan mit Grünordnungsplan besteht aus der Planzeichnung einschließlich der Festsetzungen durch 
Planzeichen (Teil A) sowie den textlichen Festsetzungen (Teile B und C). 

Dem Bebauungsplan mit Grünordnungsplan werden die Begründung und der Umweltbericht in der Fassung vom 
.................  beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein.

VERFAHRENSVERMERKE FÜR DIE AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES

1. Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom ............................ die Aufstellung des 
Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
............................ ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der
Fassung vom ................. hat in der Zeit vom ................. bis ................. stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des
Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der Fassung vom ................. hat durch Auslage in
der Zeit vom ................. bis ................. stattgefunden.

4. Zum Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der Fassung vom
............................ wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............................ bis ............................ beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in der Fassung vom
 ............................ wurde mit Begründung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
 ............................ bis ............................ öffentlich ausgelegt.
Die Auslegung wurde 1 Woche vorher bekannt gemacht.

6. Der Markt hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom ............................ den
Bebauungsplan mit Grünordnungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom
 ............................  als Satzung beschlossen.

 

(Siegel) Markt Pyrbaum, den .............................

........................................................
Michael Langner
Erster Bürgermeister

7. Ausgefertigt

(Siegel) Markt Pyrbaum, den .............................

........................................................
Michael Langner
Erster Bürgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ........................ gemäß § 10 Abs. 3 
Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit 
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im Markt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und 
über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung
hingewiesen.

(Siegel) Markt Pyrbaum, den .............................

........................................................
Michael Langner
Erster Bürgermeister
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HINWEISE

Höhen in m ü. NHN
Grundlage für die Erschließungsplanung stellt die fachtechnische Geländevermessung dar

vorhandene Gebäude

mögliche Gebäudestellung

vorhandene Grundstücksgrenzen (mit Flurnummern)

zu entfernende Bebauung

92

Nutzungsschablone
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Bauweise

WA2

III

0,4
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Bauweisedrittes Vollgeschoss 
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Art der baulichen 
Nutzung 
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(GRZ)
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Vollgeschosse

mögliche Parzellierung (mit Parzellen-Nr. / Parzellengröße ca. qm)2 680qm
Notarielle Grundlage stellt die amtliche Vermessung dar

1: 2.000

Renaturierung / Naturnahe Umgestaltung des Gewässerabschnittes der Hinteren Schwarzach

Entwicklung von standortgerechtem Auwald
Anlage von Feuchtmulden/-senken; bereichsweise Pflanzung von standortgerechten Gehölzen (v.a. Schwarzerle) und 
Zulassen der natürlichen Sukzession

Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 
1a Abs. 3 BauGB an anderer Stelle gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB (externe 
Ausgleichsflächen/-maßnahmen)

Entwicklung von Röhrichten und Hochstauden feuchter Standorte
Anlage von Feuchtmulden/-senken; Ansaat Hochstauden bzw. Initialpflanzung Röhricht; Pflege bei Bedarf, um Verbuschung 
zu verhindern (frühestens alls 3 Jahre von 1/3 der Fläche im Wechsel) im Herbst (mit Abtransport des Mahdguts; Verzicht auf 
Düngung und Pflanzenschutzmittel) 

Biotope lt. amtl. Kartierung LfU
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Maßnahmen Ausgleichsfläche 1 (die Maßnahmen werden innerhalb des eigenständigen Wasserrechtsverfahrens konkretisiert)

419,9 Höhenkoten der Straßenplanung
dienen der Ermittlung der Bezugspunkte für die Höhenfestsetzung B.2.3 durch Interpolation

Umgrenzung von Flächen zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(Externe Ausgleichsflächen 1-3)

Externe Ausgleichsfläche 1 (Maßnahmenplan)
Fl.Nr. 352, Gmk. Rengersricht; Größe: 10.006 qm

Externe Ausgleichsfläche 2 (Maßnahmenplan)
Fl.Nr. 474, Gmk. Seligenporten; Größe: 6.205 qm

Externe Ausgleichsfläche 3 (Maßnahmenplan)
Fl.Nr. 466, Gmk. Pyrbaum; Größe: 315 qm

Entwicklung einer mesophilen Hecke 
Pflanzung von standortgerechte, heimischen Sträuchern in 3-4 Reihen mit Lücken und buchtigen Außenrändern 
(Pflanzqualität 2 xv. 60-100 cm Höhe); an den Rändern und in den Lücken Entwicklung von randlichen Gras-Kraut-Saum 
durch alle 2 Jahre wechselnde Staffelmahd von 50% der Säume (ab 01.09) (mit Abtransport des Mahdguts; Verzicht auf 
Düngung und Pflanzenschutzmittel)

Maßnahmen Ausgleichsfläche 3

Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland frischer bis feuchter Standorte
Ein- bis zweischürige Mahd pro Jahr (ab 01.07) (mit Abtransport des Mahdguts; Verzicht auf Düngung und 
Pflanzenschutzmittel)

Entwicklung von Röhrichten und Hochstauden feuchter Standorte
Anlage von Uferabflachungen; Ansaat bzw. Initialpflanzung; Pflege bei Bedarf, um Verbuschung zu verhindern im Herbst 
(mit Abtransport des Mahdguts; Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel) 

Maßnahmen Ausgleichsfläche 2

Entwicklung von Ufergehölzen
Pflanzung von insgesamt 5 Schwarzerlen in uferabgeflachten Bereichen

1: 2.000

1: 1.000

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Flächen zur Rückhaltung und Versickerung von Oberflächenwasser

Fläche für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

R

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT 
 (§ 9 Abs.1 Nr.16 und Abs. 6 BauGB)

Pflanzgebot Laubbäume (nicht standortgebunden)

Pflanzgebot Baum-/Strauchhecke

Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (innerhalb der öffentlichen Grünfläche)

Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (innerhalb der Baufläche)

SCHUTZ, PFLEGE,ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

SpielplatzÖffentliche Grünfläche Zweckbestimmmung

GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB )

Öffentliche Verkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung:
Öffentlicher FußwegF

VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Baugrenze

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet WA

ART DER BAULICHEN NUTZUNG  
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB ; §§ 1-11 BauNVO)

Biotope lt. amtl. Kartierung LfU

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen für geplanten Regenwasserkanal

B.  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN NACH § 9 BAUGB UND BAUNVO 

 

 1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG  

  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO) 

 1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

 Gemäß § 1 Abs. 4 und Abs. 9 BauNVO in Verbindung mit § 15 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 

4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe, Tankstellen) 

im Plangebiet nicht zulässig sind. 

 

 2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO) 

 2.1 Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) 

Im WA 1: Maximal II Vollgeschosse zulässig. Nur Haustyp A, B, C, D, E zulässig. 

Im WA 2: Maximal III Vollgeschosse zulässig. Das dritte Vollgeschoss ist nur im Dachgeschoss oder als 

Staffelgeschoss zulässig (von einer Außenwand um mind. 3 m zurückgesetzt). Alle Haustypen zulässig. 

 2.2 Grundflächenzahl (§§ 17 und 19 BauNVO ) 

  Im WA 1: GRZ von 0,35 

  Im WA 2: GRZ von 0,40 

  Die zulässige Grundfläche darf neben der in § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO getroffenen Vorschrift innerhalb 

des WA 2 durch nicht vollflächig versiegelte Stellplätze sowie Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen um 

weitere 50 % überschritten werden. 

 2.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) i.V.m. der Festsetzung der Höhenlage  

(§ 9 Abs. 3 BauGB) 

Die maximalen traufseitigen Wandhöhen und Gebäudehöhen gelten entsprechend des gewählten Haus-

typs. Auf die Schnittzeichnungen auf dem Planblatt wird verwiesen. 

Gemessen wird von der fertigen Erdgeschoss-Fußbodenoberkante einschließlich Bodenaufbau und Bo-

denbelag (EFOK) bis zur Schnittlinie Außenkante Außenwand/Oberkante Dachhaut bzw. dem höchsten 

Punkt des Gebäudes. Haustechnische Anlagen wie z.B. Antennen, Schornsteine oder Satellitenschüs-

seln dürfen um max. 1 m überschreiten. 

Die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens darf maximal 0,30 m über dem zukünftigen Niveau 

der Erschließungsstraße liegen (Bezugspunkt ist der an zur Erschließungsstraße angrenzende Mittel-

punkt der Grundstücksseite; bei Eckgrundstücken ist hierfür der höhergelegene Seitenabschnitt der Er-

schließungsstraße maßgeblich). 

 

 3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 

  (§ 9 Abs. 1 Nrn. 2 und 2a BauGB und §§ 22 und 23 BauNVO) 

 3.1 Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 

  Es sind Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 

 3.2 Abstandsflächen 

Abweichend von Art. 6 BayBO wird für die Berechnung der Abstandsflächen der künftigen Gebäude das 

geplante, gem. Ziffer C. 4 Satz 1 aufgefüllte Gelände statt des natürlichen Geländes herangezogen. 

 3.3 Baugrenzen (§ 23 Abs. 3 BauNVO) 

Die durch die Baugrenzen ausgewiesene überbaubare Grundstücksfläche darf nur dann voll ausgenutzt 

werden, wenn die vorgeschriebenen Abstandsflächen gem. Art. 6 BayBO unter Beachtung der Festset-

zung B.3.2 eingehalten werden. 

 3.4 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 12 und 14 BauNVO) 

Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen sind auch außerhalb der vorgegebenen Baugrenzen zulässig 

(unter Einhaltung der Regelung der BayBO hinsichtlich der Abstandsflächen) mit folgenden Ausnahmen: 

- im Bereich der Bauparzellen 3, 4, 5 darf die Baugrenze nicht nach Norden in den Bereich des Lei-

tungsrechts für den Regenwasserkanal überschritten werden; 

- zu den öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen) und der öffentlichen Grünfläche, Zweckbestimmung 

„Spielplatz“ hin darf die Baugrenze nicht überschritten werden (Carports dürfen ausnahmsweise auf 

bis zu 0,5 m an die Grundstücksgrenze herangebaut werden). 

Die gemäß geltender Stellplatzsatzung des Marktes Pyrbaum zu erbringenden Stellplätze sind innerhalb 

von Garagen, Carports oder durch Stellplätze auf den Privatgrundstücken unterzubringen. Bei Errichtung 

von Mehrfamilienhäusern ist eine Tiefgarage zwingend. 

Der erforderliche Stauraum vor Garagen beträgt mind. 6 m und bei Carports mind. 0,5 m; Carports dürfen 

dabei zur Straße hin nicht eingefriedet werden. 

 

 4. FLÄCHEN MIT WASSERRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN 

  (§ 9 Abs. 1 Nrn. 16 BauGB) 

 4.1 Innerhalb des Wohngebietes sind Gebäude bis zu der festgesetzten Erdgeschossfußbodenoberkante 

(EFOK) wasserdicht zu errichten. Dies gilt auch für Kelleröffnungen, Lichtschächte und Zugänge. 

 

 5. SCHUTZ, PFLEGE UND ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT 

  (§ 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25 BauGB) 

 5.1 Zuordnung von Flächen und/oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a  

Abs. 3 BauGB an anderer Stelle gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB (externe Ausgleichsflächen/-

maßnahmen) 

  Den im Rahmen des Bebauungsplans vorbereiteten Eingriffen in Natur und Landschaft werden folgende 

drei externe Ausgleichsflächen/-maßnahmen zugeordnet: 

- Ausgleichsfläche 1: Fl.Nr. 352 (10.006 m² große Teilfläche), Gemarkung Rengersricht  

Entwicklungsziel: naturnahes Fließgewässer mit standortgerechtem Auwald sowie Röhrichten und 

Hochstaudenfluren feuchter Standorte 

- Ausgleichsfläche 2: Fl.Nr. 474 (6.205 m² große Teilfläche), Gemarkung Seligenporten 

Entwicklungsziel: artenreiches Extensivgrünland sowie Röhrichte/Hochstauden im Bereich von Ufer-

abflachungen 

- Ausgleichsfläche 3: Fl.Nr. 466 (315 m² große Teilfläche), Gemarkung Pyrbaum  

Entwicklungsziel: mesophile Hecke mit randlichen Gras-Kraut-Säumen 

  Die Maßnahmen sind den Maßnahmenplänen zu entnehmen. Die Ausgleichsflächen sind dauerhaft zu 

erhalten und zu sichern. 

  Hinweis: Die Flächen 2 und 3 dienen als Ausgleichsflächen/-maßnahme aufgrund der Neuüberplanung 

von den bisher dem Bebauungsplan „Wüllenricht BA II“ extern zugeordneten Ausgleichsflächen 1 und 2. 

 5.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 

Nr. 20 BauGB) 

  Kies- und Schottergärten sind unzulässig. Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind zu begrünen 

und gärtnerisch zu unterhalten. 

  Wo vom Nutzungszweck her möglich, sind wasserdurchlässige Beläge zu verwenden. 

  Für unverschmutztes Oberflächenwasser sind auf den Grundstücken Möglichkeiten zur Versickerung 

oder zum Rückhalt zu schaffen. Das anfallende Regenwasser ist zu sammeln (z. B. in Zisternen). Je Ein-

familienhaus oder Doppelhaushälfte muss die Größe der Auffangbehälter mind. 5 m³ und je Mehrfamili-

enhaus mind. 15 m³ betragen. In jedem Fall ist in den Anlagen ein Überlauf vorzusehen, der an den öf-

fentlichen Regenwasserkanal anzuschließen ist. 

  Die Einleitung von Grund-, Drän- und Quellwasser in die öffentliche Kanalisation ist nicht zulässig. 

 5.3 Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

  Die bestehenden Gehölzstrukturen (Hecken, Einzelbäume) im Bereich der Bauparzellen 9, 25, 26 und 27 

sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Abgehende Gehölze sind durch Nachpflanzungen 

standortgerechter, gebietsheimischer Arten zu ersetzen. Bauliche Anlagen aller Art (heißt auch Stütz-

mauern und Gabionenwände usw.) sind mit Ausnahme von Zäunen nach C.3. unzulässig. 

 5.4 Anpflanzen von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

  Pro 500 m² (angefangene) Grundstücksfläche ist mindestens ein mittelkroniger Laub- oder Obstbaum 

(Hochstamm) zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch eine gleichartige 

Neupflanzung zu ersetzen. Hierfür sind ausschließlich standortgerechte, gebietsheimische Arten zu ver-

wenden. 

 

C.  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. ART. 81 DER BAYBO) 

 

 1. GESTALTUNG DER WOHNGEBÄUDE 

 1.1 Dachform 

Zulässig sind: Satteldach, (Krüppel-) Walmdach, Zeltdach, Pultdach, Flachdach (s. B.2.1). Der Dachüber-

stand darf max. 0,60 m betragen. Überdachungen von Balkonen sind bis max. 3,00 m Balkontiefe zuläs-

sig. 

 1.2 Dachneigung 

Die zulässige Dachneigung gilt entsprechend des gewählten Haustyps. Auf die Schnittzeichnungen auf 

dem Planblatt wird verwiesen 

 1.3 Dacheindeckung und Dachaufbauten 

  Die Dacheindeckung hat in Rot-, Braun-, oder Grautönen zu erfolgen. Bei Pultdächern ist auch eine De-

ckung mit Stehfalzblech (rotbraun, grau) zulässig. Flachdächer sind zu mind. 2/3 der Dachfläche zu be-

grünen. Dachgauben sind nur bei Haustyp A und F in Form von Satteldachgauben oder Schleppgauben 

zulässig. Die maximale Gaubenbreite beträgt 3,50 m. Sie sind zu verputzen, mit Holz zu verschalen oder 

zu verblechen, Eindeckung wie Hauptdach. Die Gesamtlänge der Dachgauben darf je Dachseite die Hälf-

te der Hauslänge nicht überschreiten; Mindestabstand der Gaube zur Giebelseite 1,5 m (gemessen wird 

von der Außenwand). 

  Solaranlagen (Photovoltaik, Solarthermie) sind zugelassen. Aufgeständerte Solaranlagen sind nur beim 

Flachdach zulässig 

 1.4 Fassadengestaltung 

  Die Gebäude sind mit einem ruhig wirkenden Außenputz in gedämpften Farbtönen zu versehen. Auffal-

lend unruhige Putzstrukturen sowie zueinander disharmonische Farbkontraste sind nicht gestattet. Eben-

so sind Holzverkleidungen in natürlicher Farbgebung oder mit ruhig wirkendem Anstrich zulässig. An- und 

Vorbauten sind gestalterisch an das Hauptgebäude anzugleichen. 

 1.5 Anpassungspflicht bei Doppelhäusern 

  Bei Doppelhäusern besteht Anpassungspflicht hinsichtlich der Dachneigung, Wand- und Firsthöhe sowie 

der Dacheindeckung. Maßgebend ist das zuerst beantragte Gebäude. 

 

 2. Gestaltung der Garagen / Zahl der Stellplätze 

  Die Gestaltung aneinander gebauter Grenzgaragen ist aufeinander abzustimmen (Anpassungspflicht, es 

gilt die zuerst bei der Bauaufsichtsbehörde bzw. Gemeinde angezeigte Garage). Flachdächer sind zu be-

grünen. Das Aufstellen von Blechgaragen ist unzulässig. 

 

 3. Einfriedungen 

  Einfriedungen sind zum öffentlichen Raum und zur freien Landschaft hin nur in Form von Laubholzhe-

cken oder transparenten Holzlatten- oder Metallzäunen zulässig. Sichtschutzstreifen in Stabmattenzäu-

nen sind nicht zulässig. An nicht an den öffentlichen Raum angrenzenden Grundstücksgrenzen sind er-

gänzend Maschendrahtzäune und bei Doppelhäusern auch blickdichte Terrassentrennwände bis 4,0 m 

Länge und 2,0 m Höhe zulässig. 

Sockel für Einfriedungen dürfen maximal 0,2 m hoch sein. 

Die max. Höhe der Einfriedung beträgt 1,3 m über Oberkante Straße oder natürlichem Gelände (Aus-

nahme Terrassentrennwände s. oben). Abweichend hiervon beträgt die max. Höhe der Einfriedung am 

südlichen Rand des Geltungsbereiches 1,0 m (im Bereich der Bauparzellen 28-32). 

 

 4. Geländegestaltung (Aufschüttungen) 

  Das Gelände der privaten Baugrundstücke ist durch fachgerecht durchgeführte Aufschüttungen auf das 

Höhenniveau der angrenzenden öffentlichen Erschließungsstraße anzuheben. 

  Höhenunterschiede zu Nachbargrundstücken dürfen vom zukünftigen Geländeniveau auf folgende Wei-

sen abgefangen werden: 

- am äußeren nördlichen und westlichen Rand des Geltungsbereiches durch begrünte Böschungen mit 

einer maximalen Neigung von 1:2 (Höhe zu Länge) 

- am äußeren südlichen Rand des Geltungsbereiches zum südlichen gemeindlichen Weg Fl.Nr. 538, 

Gemarkung Seligenporten, hin wahlweise durch begrünte Böschungen mit einer maximalen Neigung 

von 1:2 und/oder bis zu 1,0 m hohe Stützmauern (Natursteinmauern, L-Steine etc.). 

- am östlichen Rand (Bauparzellen 9, 25, 26 und 27) sind die Flächen für die Erhaltung von Bäumen 

und Sträuchern auf dem natürlichen Geländeniveau zu belassen, heißt hier ist das zukünftige Gelän-

deniveau der bebaubaren Wohngebietsfläche zu den Flächen für die Erhaltung von Bäumen und 

Sträuchern hin innerhalb der Baugrundstücke durch bis zu 1,0 m hohe Stützmauern und/oder begrün-

te Böschungen mit einer maximalen Neigung von 1:2 abzufangen (vgl. Schnittzeichnung). 

  Die ordnungsgemäßen Geländeaufschüttungen einschließlich -abfänge zu den Nachbargrundstücken 

sind spätestens mit Abschluss der jeweiligen Baumaßnahme herzustellen. 

 

 

 

D.  HINWEISE 
 

 1. Alle mit der Durchführung des Projektes betrauten Personen müssen darauf hingewiesen werden, dass 

bei Außenarbeiten auftretende vor- und frühgeschichtliche Funde nach dem Bayer. Denkmalschutzgesetz 

unverzüglich dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege gemeldet werden müssen. Archäologische Bo-

dendenkmäler genießen den Schutz des BayDSchG, insbesondere Art. 7 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 und 2. 

 2. Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt 

werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Landrat-

samt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z. B. in dichten 

Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen bis der 

Entsorgungsweg des Materials geklärt ist. 

 3. Bezüglich der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse liegt das Baugrundgutachten (Geotechnischer 

Bericht) der Geotechnik Prof. Dr. Gründer GmbH, Pyrbaum, vom 31.03.2026 vor.  

Die Empfehlungen zur Gebäudegründung sind seitens der Bauherrschaft eigenverantwortlich zu beach-

ten. 

 4. Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwasser eingreifen (z.B. 

Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von Gründungspfählen oder Bodenan-

kern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren Durchführung mit der Kreisverwaltungsbehörde be-

züglich der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen. Wird Grundwasser 

unbeabsichtigt erschlossen, ist das Landratsamt unverzüglich zu benachrichtigen. 

 5. Niederschlagswasser von privaten Grundstücksflächen darf nicht auf öffentliche Verkehrsflächen oder 

private Nachbargrundstücke abgeleitet werden. Die Installation von Brauchwasseranlagen ist dem Ge-

sundheitsamt Neumarkt i. d. OPf. anzuzeigen. Außerdem sind Brauchwasseranlagen nach der Fertigstel-

lung vom Betreiber der öffentlichen Wasserversorgungsanlage abnehmen zu lassen. 

 6. Auf das Risiko von Starkregenereignissen und damit möglicherweise einhergehenden Wasserzufluss 

wird hingewiesen. Es wird daher empfohlen, Wohngebäude mit entsprechenden Schutzvorkehrungen 

gegen das Eindringen von Niederschlagswasser auszugestalten. 

 7. Bei Neupflanzungen von Gehölzen sind die gesetzlichen Grenzabstände einzuhalten: 

Gehölze bis zu 2,0 m Höhe – mindestens 0,5 m Abstand von der Grenze 
Gehölze über 2,0 m Höhe – mindestens 2,0 m Abstand von der Grenze 

 8. Bei einem Betrieb von haustechnischen Anlagen (z.B. Klimageräte, Abluftführungen, Wärmepumpen) 

gelten in der Summe folg. Immissionsrichtwerte für Lärm an fremden Wohnräumen im allgemeinen 

Wohngebiet: tags (06.00-22.00): 55 dB(A), nachts (22.00-06.00): 40 dB(A). 

 9. Die mit einer guten landwirtschaftlichen Praxis verbundenen Geruchs-, Lärm- und Staubemissionen 

durch die weiterhin stattfindende landwirtschaftliche Bewirtschaftung umliegender Flächen sind, auch am 

Wochenende, zu tolerieren und zu akzeptieren. 

 10. Zur Ermittlung der erforderlichen Stellplätze wird auf die Satzung über die Herstellung von Stellplätzen 

und Garagen und deren Ablösung des Marktes Pyrbaum (Stellplatz und Garagensatzung) vom 

09.11.1994 zuletzt geändert durch die 3. Änderungssatzung vom 22.08.2025 und der dazugehörigen 

Richtzahlenliste verwiesen. 
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-Freileitung

Regelbeispiel G:EG + 1. OG + 2.OG;  PD 5°- 20°, Niedrigere Wandhöhe max. 8,50 m;  Firsthöhe max. 9,0 m 
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Haustypen Mehrfamilienhaus DGEGDN: 30-48°Regelbeispiel A:EG + DG;  SD/ KWD 30°- 48°;  Traufseitige Wandhöhe max. 4,00 m;  Firsthöhe  max. 9,00 m

1. OGEGDN: 5-25°Regelbeispiel B:EG + 1. OG; ZD/ SD / WD, 5°- 25°;  Traufseitige Wandhöhe max. 6,50 m;  Firsthöhe max. 8,50m
EG1. OGDN: 5-15°Regelbeispiel C:EG + 1.OG;  PD, 5°- 15°;  Niedrigere Wandhöhe max. 6,50 m;  Firsthöhe max. 8,00 mRegelbeispiel H:EG + 1. OG + 2.OG;  FD 0°- 4°, Niedrigere Wandhöhe max. 8,50 m;  Firsthöhe max. 9,0 m DN: 0-4°IIIDG
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DGEGDN: 5-25°Regelbeispiel E:EG (+ DG);  SD/ZD/WD/KWD 5°- 25°;  Traufseitige Wandhöhe max. 4,00 m;  Firsthöhe max. 6,00 mAbkürzungen Dachformen:SD:SatteldachKWD:KrüppelwalmdachWD:WalmdachZD:ZeltdachPD:PultdachFD:Flachdach
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